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Einleitung

„Ehrenrunde an der Landesgrenze“ lautet der Titel eines im August 2013 
in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) erschienenen Beitrags1, der 
sich mit den Schwierigkeiten für Lehrer befasst, die innerhalb der Bundesre-
publik einen bundeslandübergreifenden Umzug anstreben. Hintergrund sind 
die von Land zu Land abweichenden Ausgestaltungen des Lehramtsstudiums 
und des Vorbereitungsdienstes, die es für den Einzelnen möglicherweise not-
wendig machen, Nachprüfungen zu absolvieren, damit sein in einem anderen 
Bundesland erworbener Abschluss Anerkennung in dem Bundesland erfährt, 
in dem er sesshaft werden möchte. Erst nach Absolvierung dieser „Ehren-
runde“ ist es ihm möglich, dort auch als Lehrer beruflich tätig zu werden. 
Der Beitrag enthält ein Zitat, das als Ausgangspunkt für die Präzisierung des 
Untersuchungsgegenstandes dieser Arbeit fungieren soll:

„Freizügigkeit im 21. Jahrhundert – während die Europäische Union für mehr 
Mobilität zwischen den einzelnen Nationen wirbt, stoßen deutsche Lehrer schon im 
eigenen Land an viele Grenzen.“2

Diese Feststellung hat zum Hintergrund, dass auf europäischer Ebene die 
individualschützenden Grundfreiheiten nationalen Regelungen, die Hemm-
nisse für den Wirtschaftsverkehr zwischen den Mitgliedstaaten mit sich brin-
gen, entgegenwirken.3 Die Grundfreiheiten finden aber nur auf einen die 
Grenzen der Mitgliedstaaten überschreitenden Sachverhalt, nicht aber auf 
rein mitgliedstaatsinterne Sachverhalte Anwendung.4 Somit können sich 
zwar solche deutschen Lehrer auf die Arbeitnehmerfreizügigkeit berufen, die 

1 Eibl, Ehrenrunde an der Landesgrenze, FAZ v. 24. / 25.8.2013, Nr. 196, C 6 (Be-
ruf und Chance).

2 Ebd. Zur Besserstellung von Mobilitätsvorgängen zwischen Deutschland und den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union im Vergleich zu solchen zwischen den deut-
schen Bundesländern (bezogen auf Lehrer) Weber, RdJB 1990, S. 67 (68).

3 Zu dieser Wirkungsweise der Grundfreiheiten siehe nur Ehlers, in: ders., Euro-
päische Grundrechte und Grundfreiheiten, § 7 Rn. 1.

4 Siehe nur EuGH, Urt. v. 30.11.1995, Rs. C-134 / 94, Slg. 1995, I-4223, Rn. 13 – 
Esso Española; EuGH, Urt. v. 1.4.2008, Rs. C-212 / 06, Slg. 2008, I-1683, Rn. 33 – 
Gouvernement de la Communauté française und Gouvernement wallon; Haratsch / Kö-
nig / Pechstein, Europarecht, Rn. 846. Zur nicht möglichen Mobilisierung europäischer 
Freizügigkeitsregeln und Diskriminierungsverbote hinsichtlich mobilitätsfeindlicher, 
föderaler Regelungsdisparitäten innerhalb der Bundesrepublik Kappius, Föderale 
Vielfalt, S. 271, 277.
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in einem anderen Mitgliedstaat, nicht aber solche, die in einem anderen Bun-
desland beruflich tätig werden möchten.5 So wird denn auch formuliert: 
„Seltsame Freizügigkeit: Für Lehrer ist es einfacher, ins Ausland zu wechseln 
als in ein anderes Bundesland.“6 Die zitierten Passagen enthalten damit im-
plizit auch folgende Aussage: Das deutsche Recht kennt keine wirksamen, 
individualschützenden Instrumente gegen die Behinderung der die Grenzen 
der Bundesländer überschreitenden, wirtschaftlichen Freiheitsbetätigung 
durch landesrechtliche Vorschriften.

Ist das tatsächlich so? Hält das deutsche Recht keine hinreichenden, indi-
vidualschützenden Instrumente bereit, die dafür sorgen können, dass sich das 
individuelle Mobilitätsbedürfnis gegen die die Grenzen der Bundesländer 
überschreitende Freiheitsbetätigung behindernden Regelungen desjenigen 
Bundeslandes, in dem die mobilitätswillige natürliche Person ihren Wohnsitz 
bzw. die mobilitätswillige juristische Person oder Personengesellschaft ihren 
Gesellschaftssitz7 hat oder bisher hatte (Heimatbundesland8), desjenigen, in 
dem man dauerhaft einer Betätigung nachgeht, oder desjenigen Bundeslan-
des, in dem die Freiheitsbetätigung angestrebt wird (Zielbundesland), durch-
setzt? Diese Frage greift die vorliegende Untersuchung auf. Das Grundgesetz 
soll auf Mechanismen analysiert werden, die dem Einzelnen die binnendeut-
sche, überregionale Freiheitsbetätigung trotz diese hemmender, landesrecht-
licher Vorschriften ermöglichen oder erleichtern.

In Anlehnung an die Europäischen Grundfreiheiten können zwei Konstel-
lationen unterschieden werden, die einer näheren Betrachtung bedürfen. In 
deren Rahmen unterscheidet man hinsichtlich der den zwischenstaatlichen 
Wirtschaftsverkehr beeinträchtigenden, mitgliedstaatlichen Maßnahmen zwi-
schen Diskriminierungen und Beschränkungen.9 Während die Diskriminie-
rung die Schlechterstellung grenzüberschreitender im Vergleich zu rein inter-
nen Sachverhalten beschreibt,10 sind unter Beschränkungen unterschiedslos 
geltende, mitgliedstaatliche Maßnahmen zu verstehen, die die Ausübung ei-
ner durch den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 

5 Siehe zu dieser Konstellation bereits Weber, RdJB 1990, S. 67 (70, 73).
6 Eibl, Ehrenrunde an der Landesgrenze, FAZ v. 24. / 25.8.2013, Nr. 196, C 6 (Be-

ruf und Chance).
7 Der Begriff Gesellschaft wird in der Folge im weiteren Sinne verstanden, so dass 

hierunter jeder rechtsgeschäftliche Zusammenschluss von zwei oder mehr Personen 
zur Förderung des vereinbarten gemeinsamen Zwecks zu verstehen ist. Zu diesem 
Begriff siehe nur Schäfer, in: MüKo-BGB, Vor §§ 705 ff. Rn. 1.

8 Der Begriff „Heimatland“ findet sich bezogen auf die Bundesländer in BVerfGE 
134, 1 (18, Rn. 49) und bei Kisker, in: FS Bachof, S. 47 (56).

9 Siehe nur Frenz, Handbuch Europarecht 1, Rn. 473.
10 Kingreen, in: von Bogdandy / Bast, Europäisches Verfassungsrecht, S. 705 (727); 

Ehlers, in: ders., Europäische Grundrechte und Grundfreiheiten, § 7 Rn. 90.



 Einleitung 23

eingeräumten Grundfreiheit (und damit die grenzüberschreitende, wirtschaft-
liche Betätigung) „behindern oder weniger attraktiv machen können“.11 Eine 
Übertragung dieser Begrifflichkeiten auf den innerstaatlichen Kontext er-
scheint nahe liegend, denn auf europäischer Ebene ist der Hintergrund für 
beide Konstellationen grundfreiheitlicher Beeinträchtigungen das Nebenein-
ander mitgliedstaatlicher Rechtsregime und im innerstaatlichen Bereich be-
steht angesichts der partiellen Gesetzgebungsautonomie der Bundesländer 
eine vergleichbare „Gefährdungslage“. Die Behinderung der die Grenzen ei-
nes Gliedstaates12 überschreitenden Freiheitsbetätigung durch Regelungen 
des Heimat- und / oder des Zielstaates, die den Charakter von Diskriminierun-
gen und Beschränkungen aufweisen, ist denn auch eine Problematik, die 
sämtlichen föderalen Strukturen mit Rechtsetzungsbefugnissen der Glieder 
zu eigen ist.13 Die Differenzierung zwischen diesen beiden föderalen Gefähr-
dungslagen14 bestimmt auch den nachfolgenden Untersuchungsgang. Das 
über der ganzen Analyse schwebende Spannungsfeld zwischen den Bundes-
ländern kraft ihrer grundgesetzlich zugewiesenen, sachbereichsbezogenen 
Gesetzgebungsautonomie zustehenden Gestaltungsspielräumen und dem 
(grundrechtlich vermittelten) individuellen Mobilitätsbedürfnis stellt sich bei 
beiden Konstellationen unterschiedlich dar.

Die nachstehende Untersuchung beschränkt sich, wie man dies angesichts 
des grundfreiheitlichen Aufhängers vermuten könnte, nicht auf wirtschaft-
liche, sondern erstreckt sich auch auf nicht-wirtschaftliche Sachverhalte, be-
dient sich überwiegend aber Vergleichen mit den Europäischen Grundfreihei-
ten. Einer allumfassenden rechtlichen Lösung werden dabei alleine die auf 
formellen Landesgesetzen basierenden Mobilitätshindernisse zugeführt. Für 
solche, die auf materiellen Landesgesetzen15, also insbesondere Landes-
rechtsverordnungen fußen, gelten die nachstehenden Ausführungen selbst-
redend entsprechend, als sie sich hierauf unterschiedslos übertragen lassen. 

11 EuGH, Urt. v. 30.11.1995, Rs. C-55 / 94, Slg. 1995, I-4165, Rn. 37 – Gebhard. 
Aus der Literatur Streinz, in: HGR VI / 1, § 152 Rn. 56 und Ehlers, in: ders., Europäi-
sche Grundrechte und Grundfreiheiten, § 7 Rn. 30.

12 Zur Staatsqualität der deutschen Bundesländer siehe nur BVerfGE 1, 14 (34); 
34, 9 (19 f.); 87, 181 (196); 101, 158 (221 f.).

13 Zu diesem übergreifenden Charakter Kingreen, in: von Bogdandy / Bast, Euro-
päisches Verfassungsrecht, S. 705 (719); ders., Struktur der Grundfreiheiten, S. 27, 
31 f.; Möstl, Bundesstaat und Staatenverbund, S. 60; Fastenrath, JZ 1987, S. 170 
(170, 172 f.). Alleine bezogen auf Beschränkungen Wollenschläger, in: Dreier, GG, 
Art. 11 Rn. 22. Siehe hierzu auch Kloepfer, DÖV 2004, S. 566 (567): „oft zitierte[.] 
Unbequemlichkeiten föderalistischer Staatsstrukturen“.

14 Zum Begriff Kingreen, Struktur der Grundfreiheiten, S. 27 und Möstl, in: FS 
Stober, S. 163 (169).

15 Allgemein zu der Differenzierung zwischen formellen und materiellen Gesetzen 
Detterbeck, Allgemeines Verwaltungsrecht, § 3 Rn. 88 ff.


